
 
ZV-Sitzung 5.12.2022 

 
WO-Änderungen - Anträge 

B-Geschäft (zum Beschluss) 
 

 

Ausgangslage 

 

Im laufenden Jahr wurden mit verschiedenen Versuchsbewilligungen Anpassungen der WO 

geprüft. Diese wurden genau beobachtet und im Zentralkurs durch die TD ausgewertet. Die 

Kommission Technik hat diese beraten und beantragt die nachfolgenden WO Änderungen.  

 

Stimmt der ZV den Anträgen zu, so treten diese, nach der 60-tägigen Referendumsfrist, per 

15. März 2024 in Kraft. 

 

Erwägungen 

 

1. WO Art. 43 Kategorie SS12 für die Sprint-Staffel-Meisterschaft 

 

An der SSM 2023 wurde die SS12 Kategorie erstmals angeboten. 14 Teams haben sich 

angemeldet, 10 davon waren klassiert. Die Anforderungen sind bei den SS16 für die 

Jüngsten hoch, weshalb die „Vereinfachung“ geschätzt wurde. Neu sieht der Artikel wie folgt 

aus (rot = neu): 

 

2    Sprint-Staffelmeisterschaften  

 

Altersgruppe 

 

  

Vollständige 

Bezeichnung 

Kurz-

form 

Summe 

des 

Alters 

aller 

vier 

Läufer 

Alter Staffel-

zusammen-

setzung 

Richtzeit 

in Min. 

Staffel 

Orientierungstechnische 

Anforderungen 

Für Läufer und 

Läuferinnen bis 12 

Jahre 

Jugend 12 SS12  -12 2 Mädchen 

2 Knaben 

48 ■■ 

Für Läufer und 

Läuferinnen bis 16 

Jahren 

JuniorInnen 

16 

SS16 - -16 2 Damen  

2 Herren 

48’ ■■■■ 

Ohne 

Altersbeschränkung 

Elite SSE - Offen 2 Damen  

2 Herren 

48’ ■■■■■■ 

A SSA - Offen 2 Damen  

2 Herren 

48’ ■■■■■■ 

Für Läufer und 

Läuferinnen ab 40 

Jahren 

SeniorInnen 

40 

SS40 - 40- 2 Damen  

2 Herren 

48’ ■■■■■ 

Für Läufer und 

Läuferinnen ab 60 

Jahren 

SeniorInnen 

60 

SS60 - 60- 2 Damen  

2 Herren 

48’ ■■■■■ 

 

Die Staffeln bestehen aus zwei Damen und zwei Herren (Streckenabfolge D-H-H-D). 
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2. WO Art. 71 Anmeldemodus 

 

Die Vorgabe, die Startgelder auf das Verbandskonto zu überweisen, entspricht nicht mehr der 

aktuellen Praxis. Die Anmeldeportale ol-events.ch, Trackmaxx und Picotiming verwenden 

aufgrund gesetzlicher Vorgaben und praktischen Aspekten für das Inkasso ein 

Geschäftskonto. 

 

1 Der Veranstalter legt Anmeldemodus und Meldeschluss fest. 

 

2 Bei OL mit TD ist der Anmeldemodus vom Technischen Delegierten zu genehmigen. Bei 

Verwendung eines Online-Anmeldeportales müssen die Startgelder auf ein Konto des 

Veranstalters oder des Verbandes Swiss Orienteering einbezahlt werden. 

 

3  Für Schweizer Meisterschaften und Nationale OL, sowie für Regionale OL und Besondere 

OL, die für die Jahrespunkteliste zählen, sind für Online-Anmeldungen nur lizenzierte 

Anmeldeportale zugelassen. Anmeldeportale werden durch die Kommission Technik 

geprüft und lizenziert. 

 

Damit wird die Qualität der Anmeldeportale sichergestellt. Die Regelung der konkreten 

Bedingungen für die Lizenzierung wird ausserhalb der WO definiert. So ist die Qualität der 

erfassten Anmeldedaten und deren Schutz sichergestellt. 

 

 

3. WO Art. 118bis Minimalabstand zwischen Posten 

 

1 Bei OL mit TD beträgt der Minimalabstand zwischen Posten  

 a) 30 m bei Verwendung des Kartenmassstabes 1:5000 (exklusiv) und kleiner  

ISOM Kartennorm  

b) 15 m bei Verwendung des Kartenmassstabes +:5000 (inklusiv) und grösser  

ISSprOM Kartennorm, wobei die Laufstrecke mindestens 25 m betragen muss 

 

2 Befinden sich bei OL mit TD zwei benachbarte Posten bei analogen Postenobjekten, 

vergrössert sich der Minimalabstand auf 

 a) 60 m bei Verwendung des Kartenmassstabes 1:5000 (exklusiv) und kleiner  

ISOM Kartennorm 

b) 30 m bei Verwendung des Kartenmassstabes +:5000 (inklusiv) und grösser  

ISSprOM Kartennorm 
 

Dies ist eine überfällige Anpassung an die IOF rules 19.4. Die effektive Laufstrecke sollte 

mindestens 25 m sein, damit die Sportident SIAC genügend Zeit für die Datenübertragung 

und Quittierung verfügt. Der Kartenmassstab 1:5000 als „Kenngrösse“ ist veraltet 

(ehemaliger Sprintmassstab). Zudem ist die Formulierung umständlich und für nicht 

„Kartenspezialisten“ schwierig zu verstehen. Der Bezug zur Norm vereinfacht die 

Verständlichkeit. 

 

 

Anträge 

 

Der ZV stimmt den WO-Änderungen zu. 

 

 

SSc/30.11.2023 


